
782 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP . 

Regierungsvorlage 

XXX. Bundesgesetz vom :xxxxx 1985, mit 
dem das Gehaltsgesetz 1956 (44. Gehaltsge
setz-Novelle), die Reisegebührenvorschrift 
1955, das Nebengebührenzulagengesetz und 
das Bundestheaterpensionsgesetz geändert 

werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 295/1985, wird wie folgt geändert: 

1. § 13 Abs. 11 lautet: 

,,(11) Dienstzulagen, auf die § 58 Abs.7, § 59 a 
Abs. 5, § 59 b, § 60 Abs. 8 oder § 60 a anzuwenden 
sind, bleiben vom Abs. 10 unberührt." 

2. Im § 22 Abs. 2 wird der Ausdruck ,,8 vH" 
durch den Ausdruck ,,8,5 vH" ersetzt. 

3. Dem § 24 wird angefügt: 

,,(3) Für eine Dienstwohnung auf einer Liegen
schaft, die einem Schulwart oder einem in ähnlicher 
Verwendung stehenden Beamten wegen seiner Auf
sichts- oder Betreuungspflicht für diese Liegen
schaft überlassen worden ist, hat der Beamte als 
Vergütung lediglich die auf diese Dienstwohnung 
entfallenden Nebenkosten (für Beheizung, Strom, 
Warmwasseraufbereitung usw.) zu leisten. 

(4) Der zuständige Bundesminister hat im Ein
vernehmen mit dem Bundeskanzler festzusetzen, . 
welche Verwendungen in seinem Ressort als ,ähnli
che Verwendungen' im Sinne des Abs. 3 anzusehen 
sind." 

4. Die Tabellen im § 28 Abs. 3 erhalten folgende 
Fassung: 

in der Dienstklasse III 

in der Verwendungsgruppe 
in der E D C B A Gehaltsstufe 

Schilling 

1 8279 8758 9239 10680 13877 
2 8411 8975 9527 11039 -
3 8543 9191 9815 11399 -
4 8675 9407 10103 11 759 -
5 8807 9623 10391 12 119 -
6 8939 9838 10680 12489 -
7 9072 10054 10966 12869 -
8 9203 10271 11256 - -
9 9335 10488 11 543 - -

10 9467 10703 11 831 - -
11 9600 10920 12119 - -
12 9732 11134 12414 - -
13 9862 11 351 - - -
14 9995 11567 - - -
15 10127 11784 - - -
16 10260 12 000 - - -
17 10391 12581 - - -
18 10524 - - - -

in der Dienstklasse 
in der 

IV V VI VII VIII IX Gehaltsstufe 

Schilling 

1 - - 20251 24874 33908 48702 
2 - 17043 20892 25713 35748 51480 
3 13195 17686 21530 26548 37588 54258 
4 13 837 18324 22368 28388 40368 57039 
5 14476 18966 23206 30227 43143 59816 
6 15117 19605 24039 32069 45922 62596 
7 15758 20251 24874 33908 48702 -
8 16402 20892 25713 35748 51480 -
9 17043 21530 26548 37588 - -

5. Im § 30 Abs. 1 wird der Betrag ,,1 169 S" 
durch den Betrag ,,1 219 S" und der Betrag 
,,1 485 S" durch den Betrag ,,1 548 S" ersetzt. 

6. Im § 30 b Abs. 2 werden ersetzt: 

a) in ZIder Betrag ,,403 S" durch den Betrag 
,,420 S", 

b) in Z 2 und Z 3 lit. a der Betrag ,,1 057 S" 
durch den Betrag ,,1 102 S", 

c) in Z 3 lit. b der Betrag ,,1 271 S" durch den 
Betrag ,,1325 Sec. 
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2 782 der Beilagen 

7. § 30 c Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Pflegedienst-Chargenzulage beträgt 
monatlich 

1. für Stationspfleger und Stationsschwestern 
1644 S, 

2. für Oberpfleger und Oberschwestern 2 116 S, 
3. für Pflegevorsteher und Oberinnen 2587 S." 

8. Im § 38 Abs. 1 wird der Betrag ,,748 S" durch 
den Betrag ,,780 S" ersetzt. 

9. Im § 38 a Abs. 1 wird der Betrag ,,558 S" 
durch den Betrag ,,582 S" ersetzt. 

10. Die Tabelle im § 39 Abs.3 erhält folgende 
Fassung: 

in der Verwendungsgruppe 
in der 

PI P2 P3 P4 PS Gehaltsstufe 

Schilling 

1 9239 8999 8758 8518 8279 
2 9527 9239 8975 8687 8411 
3 9815 9479 9191 8854 8543 
4 10103 9719 9407 9023 8675 
5 10391 9959 9623 9191 8807 
6 10680 10200 9838 9358 8939 
7 10966 10438 10054 9527 9072 
8 11256 10680 10271 9695 9203 
9 11 543 10920 10488 9862 9335 

10 11 831 11 158 10703 10031 9467 
11 12119 11399 10920 10200 9600 
12 12414 11640 11 134 10367 9732 
13 12714 11 880 11 351 10535 9862 
14 13 026 12 119 11567 10703 9995 
15 - 12363 11784 10872 10127 
16 - 12614 12000 11039 10260 
17 - 13 103 12581 11207 10391 
18 - - - 11376 10524 

11. Die Tabelle im § 42 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in der Gehaltsgruppe 

in der I II III Gehaltsstufe 
Schilling 

1 16646 - -
2 18678 - -
3 20712 - -
4 22748 - -
5 24781 - -
6 26815 - -
7 28851 - -
8 30884 31053 -
9 32918 33089 35599 

10 34951 35122 37634 
11 36987 37157 41703 
12 39021 39192 47806 
13 41054 43259 49839 
14 43089 47327 51 873 
15 45 121 51394 53907 
16 47156 53430 55942 

12. Im § 42 Abs. 1 letzter Satz wird der Betrag 
,,58812 S" durch den Betrag ,,61312 S" ersetzt. 

13. Im § 43 Abs. 1 wird der Betrag ,,2942 S" 
durch den Betrag ,,3 067 S" ersetzt. 

14. Im § 45 Abs. 1 werden ersetzt: 

a) in Zider Betrag ,,6 987 S" durch den Betrag 
,,7 284 S", 

b) in Z 2 der Betrag ,,8 734 S" durch den Betrag 
,,9 105 S", 

c) in Z 3 der Betrag ,,10479 S" durch den 
Betrag ,,10 924 S", 

d) in Z 4 der Betrag ,,12227 S" durch den 
Betrag ,,12747 S" und 

e) in Z 5 der Betrag ,,13 974 S" durch den 
Betrag -,,14 568 S". 

15. Die Tabelle im § 48 Abs.3 erhält folgende 
Fassung: 

für 

in der Außerordentliche Ordentliche 
Universitäts(Hoch
schul)professoren Gehaltsstufe Universitätsprofessoren 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

23672 
24461 
25248 
26036 
26826 
28230 
29810 
31394 
32976 
34558 
36140 
38244 
40367 
43124 
45885 

Schilling 

31394 
32976 
34558 
36140 
38244 
40367 
43 124 
45885 
48644 
51407 

16. Im § 50 Abs. 3 wird der Betrag ,,5 347 S" 
durch den Betrag ,,5 574 S" ersetzt. 

17. Die Tabelle im § 55 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in der in der Verwendungsgruppe 
Ge- L 3 L2b I L2b2 Llb3 L2a 1 L2a2 LI LPA halts-
stufe Schilling 

1 10319 11513 12371 12836 12706 13697 - 15603 
2 10523 11763 12573 13047 13136 14153 15686 16377 
3 10724 12010 12773 13257 13564 14611 16280 17153 
4 10927 12259 12983 13468 13997 15068 16870 18735 
5 11130 12517 13193 13677 14424 15524 17725 20316 
6 11451 13197 14030 14518 15285 16444 19164 21900 
7 11943 13886 14873 15360 16178 17559 20605 23481 
8 12441 14579 15714 16200 17068 18673 22047 25062 
9 12965 15271 16556 17043 18098 19964 23484 26645 

10 13502 15962 17399 17884 19129 21254 24924 28230 
11 14042 16652 18240 18722 20160 22544 26364 129810 
12 14579 17607 19246 19732 21189 23834 27805 31394 
13 15116 18560 20252 ~0738 22223 25124 29244 32976 
14 15654 19515 21258 ~1742 23252 26415 30684 34558 
15 16402 20468 22267 ~2752 24282 27704 32125 36140 
16 17148 21422 23274 ~3759 25314 ~8996 33564 38244 
17 17896 22374 24277 ~4763 26345 30288 35010 40349 
18 - - - - - - 37009 42455 

18. Im § 56 Abs.2 wird der Betrag ,,2339 S" 
durch den Betrag ,,2 438 S" ersetzt. 
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19. § 57 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Dienstzulage beträgt 
a) für Leiter der Verwendungsgruppe L PA 

in der 
Dienstzulagen-

gruppe 

I 
11 
III 
N 
V 

in den Gehaltsstufen 

1 bis 8 9 bis 12 

Schilling 

6626 7082 
5963 6377 
5297 5665 
4634 4956 
3975 4245 

ab der 
Gehaltsstufe 13 

7517 
6766 
6015 
5269 
4505 

b) für Leiter der Verwendungsgruppe L 1 

in der 
Diensuulagen-

gruppe 

I 
11 
III 
N 
V 

in den Gehaltsstufen 

2 bis 9 10 bis 13 

Schilling 

5523 5904 
4970 5316 
4416 4728 
3861 4130 
3314 3539 

ab der 
Gehaltsstufe 14 

6265 
5640 
5013 
4391 
3758 

c) für Leiter der Verw'endungsgruppen L 2 a 2, 
L2b3undL2b2 

in der 
Dienstzulagen-

gruppe 

I 
11 
III 
N 
V 

in den Gehaltsstufen 

1 bis 8 9 bis 12 

Schilling 

2701 2922 
2215 2391 
1780 1914 
1488 1 596 
1241 1331 

ab der 
Gehaltsstufe 13 

3145 
2572 
2049 
1706 
1423 

d) für Leiter der Verwendungsgruppen L 2 a 
und L 2 b 1 

in der 
Dienstzulagen-

gruppe 

I 
II 
III 
N 
V 

in den Gehaltsstufen 

1 bis 8 9 bis 12 

Schilling 

2103 2297 
1775 1924 
1483 1600 
1236 1341 

889 959 

ab der 
Gehaltsstufe 13 

2472 
2053 
1708 
1423 
1.024 

e) für Leiter der Verwendungsgruppe L 3 

in der 
Dienstzulagen-

gruppe 

I 
II 
III 
N 
V 
VI 

in den Gehaltsstufen 

1 bis 10 11 bis 15 

Schilling 

1666 1701 
1236 1278 
1157 1 185 

832 854 
581 593 
404 426 

ab der 
Gehaltsstufe 16 

1 812 
1372 
1256 

908 
624 

·462" 

20. Im § 58Abs. 4 wird der Betrag ,,570 S" durch 
den Betrag ,,594 S" und der Betrag ,,1 044 S" 
durch den Betrag ,,1. 088 S" ersetzt. 

21. § 58 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Die im Abs.5 angeführte Dienstzulage 
beträgt 

in den Gehaltsstufen I "ab der in der 

I I Gehaltsstufe 12 Verwendungs· I bis 5 6 bis 11 
gruppe 

Schilling 

L3 660 

1 
927 

/1 
1320 

L 2b 1 199 278 395 

In der Verwendungsgruppe L 3 erhöht sich diese 
Dienstzulage bei den im Abs. 5 Z 1 genannten 
Fremdsprachlehrern an Polytechnischen Lehrgän
gen und bei den im Abs. 5 Z 3 genannten Lehrern 
für Werkerziehung an Polytechnischen Lehrgän
gen und an hauswirtschaftlichen Berufsschulen um 
325 S. In der Verwendungsgruppe L 2 b 1 erhöht 
sich die im ersten Satz angeführte Dienstzulage bei 
den im Abs. 5 Z 3 genannten Lehrern für Werker
ziehung an Polytechnischen Lehrgängen und an 
hauswirtschaftlichen Berufsschulen um 97 S." 

22. Im § 59 Abs.2 wird der Betrag ,,1 884 S" 
durch den Betrag ,,1 964 S" ersetzt. 

23. § 59 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2a 2, 
die 

1. an Pädagogischen Akademien, Religionspäd
agogischen Akademien oder Berufspädagogi
schen Akademien in Didaktik und Schulprak
tischer Ausbildung sowie in ergänzenden Stu
dienveranstaltungen, 

2. an Berufspädagogischen Akademien in den 
fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen 
Unterrichtsgegenständen, 

3. an Akademien für Sozialarbeit in den Unter
richtsgegenständen der Methodik der Sozial
arbeit, der ergänzenden Unterrichtsveranstal
tungen und der Praktika 

unterrichten und die Ernennungserfordernisse für 
die entsprechenden Verwendungen in der Verwen
dungsgruppe L 1 erfüllen, gebührt für die Dauer 
einer solchen Verwendung eine Dienstzulage im 
Ausmaß des Unterschieds betrages zwischen ihrem 
Gehalt und dem Gehalt, das ihnen im Falle ihrer 
ÜbersteIlung in die Verwendungs gruppe L 1 
gebühren würde. § 58 Abs. 7 gilt sinngemäß." 

24. Im § 59 a Abs. 1 wird in Z 1 der Betrag 
,,633 S" durch den Betrag ,,660 S", in Z 2 der 
Betrag ,,961 S" durch den Betrag ,,1 002 S" und in 
Z 3 der Betrag ,,1 318 S" durch den Betrag 
,,1 374 S" ersetzt. 

25. Im § 59 a Abs.2 wird der Betrag ,,633 S" 
durch den Betrag ,,660 S" ersetzt. 

2 
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4 782 der Beilagen 

26. Im § 59 a Abs.3 wird der Betrag ,,961 S" 
durch den Betrag" 1 002 S" ersetzt. 

27. Im § 59 a Abs.5 Z 1 lit. c wird der Betrag 
,,760 S" durch den Betrag ,,792 S" ersetzt. 

28. § 59 b Abs. 1 lautet: 

,,(1) An Hauptschulen, an Sonderschulen, die 
nach dem Lehrplan einer Hauptschule geführt wer
den, und in Polytechnischen Lehrgängen gebührt 
den Lehrern für die Dauer einer der nachstehenden 
Verwendungen eine Dienstzulage. Die Dienstzu
lage beträgt für 

1. Lehrer in den Unterrichtsgegenständen 
Deutsch, Mathematik bzw. Lebende Fremd
sprache 
a) 468 S, wenn sie in einer Schülergruppe 

oder Klasse leistungsdifferenzierten 
Unterricht erteilen, 

b) 585 S, wenn sie in zwei oder mehr Schü
Iergruppen oder Klassen im selben Unter
richtsgegenstand leistungsdifferenzierten 
Unterricht erteilen, 

c) 703 S, wenn sie in zwei oder mehr Schü
lergruppen oder Klassen in verschiedenen 
Unterrichtsgegenständen leistungsdiffe
renzierten Unterricht erteilen, 

2. Fachkoordinatoren für die Unterrichtsgegen
stände Deutsch, Mathematik bzw. Lebende 
Fremdsprache 
a) 468 S, wenn sie an der betreffenden 

Schule in weniger als vier Schulstufen die 
Unterrichtstätigkeit der Lehrer für insge
samt fünf bis elf, 

b) 585 S, wenn sie an der betreffenden 
Schule in vier Schulstufen die Unterrichts
tätigkeit der Lehrer für insgesamt fünf bis 
elf, 

c) 585 S, wenn sie an der betreffenden 
Schule in weniger als vier Schulstufen die 
Unterrichtstätigkeit der Lehrer insgesamt 
für mindestens zwölf, 

d) 703 S, wenn sie' an der betreffenden 
Schule in vier Schulstufen die Unterrichts
tätigkeit der Lehrer insgesamt für minde
stens zwölf 

Schülergruppen zu koordinieren haben, 

3. Leiter einer Hauptschule, einer Sonderschule, 
die nach dem Lehrplan einer Hauptschule 
geführt wird, und eines als selbständige 
Schule geführten Polytechnischen Lehrganges 
sowie Lehrer, die mit der Leitung einer sol
chen Schule betraut sind, 
a) 468 S, wenn an der betreffenden Schule in 

weniger als 60 Schülergruppen, 
b) 585 S, wenn an der betreffenden Schule in 

mindestens 60 Schülergruppen 
leistungsdifferenzierter Unterricht erteilt 
wird, 

4. Leiter einer sonstigen allgemeinbildenden 
Pflichtschule mit angeschlossenem Polytech
nischen Lehrgang und Lehrer, die mit der Lei
tung einer solchen Schule betraut sind, 235 S. 

Der Anspruch nach den Z 1 bis 4 besteht auch wäh
rend des Beobachtungszeitraumes, der am Beginn 
des Schuljahres der Einstufung in die einzelnen 
Leistungsgruppen vorangeht." 

29. Im § 59 b Abs. 2 werden ersetzt: 

a) in Z 1 lit. a, Z 2 lit. a und Z 3 lit. a der Betrag 
,,449 S" durch den Betrag ;,468 S", 

b) in Z 1 lit. b, Z 2 lit. bund Z 3 lit. b der Betrag 
,,561 S" durch den Betrag ,,585 S", 

c)in Z 1 lit. c und Z 3 lit. c der Betrag ,,620 S" 
durch den Betrag ,,646 S", 

d) in Z 4 der Betrag ,,443 S" durch den Betrag 
,,462 S" und . 

e) in Z 5 der Betrag ,,222 S" durch den Betrag 
,,231 S". 

30. Die Tabelle im § 60 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in den Fällen 
der Z 

1 und 2 
3 

in den Gehaltsstufen 
1 bis 9 

594 
1088 

Schilling 

ab der Gehaltsstufe 
10 

686 
1088 

31. An die Stelle des § 60 Abs. 3 bis 6 treten fol- . 
gende Bestimmungen: 

,,(3) Für die Dauer der betreffenden Verwen
dung gebührt 

1. Lehrern (Kindergärtnerinnen) der Verwen
dungsgruppe L 3, die - ohne die im § 58 
Abs. 5 Z 3, 4 oder 5 angeführten Befähigun
gen aufzuweisen - in einer der in diesen 
Bestimmungen angeführten Verwendungen 
beschäftigt werden, 

2. Religionslehrern der Verwendungsgruppe 
L 3, die an Hauptschulen, Sonderschulen oder 
Polytechnischen Lehrgängen verwendet wer
den, 

3. Übungskindergärtnerinnen der Verwen-
dungsgruppe L 2 b 1 mit der Befähigung für 
Sonderkindergärtnerinnen, die eine qualifi
zierte Betreuung behinderter Kinder an 
Übungskindergärten ausüben, 

eine Dienstzulage von 389 S. Sie, erhöht sich bei 
den an Polytechnischen Lehrgängen verwendeten 
Lehrern um 325 S. § 58 Abs. 7 gilt sinngemäß. 

(4) Abs. 3 ist auf Lehrer der Verwendungsgruppe 
L 2 b 1, die das Ernennungserfordernis für diese 
Verwendungsgruppe ausschließlich nach Z 26.2 
lit. b oder Z 26.8 der Anlage 1 zum BDG 1979 
erfüllen, sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß die Dienstzulage 117 S und die für die Ver
wendung an Polytechnischen Lehrgängen vorgese-
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hene Erhöhung der Dienstzulage 97 S beträgt; 
Abs. 1 ist auf diese Lehrer nicht anzuwenden. 

(5) Erziehern der Verwendungsgruppe L 2 b 1 
mit der Befähigung und Verwendung als Sonderer
zieher, die nicht die Voraussetzungen des § 59 a 
Abs. 3 erfüllen, gebührt eine Dienstzulage in halber 
Höhe der Dienstzulage nach § 59 a Abs. 3. 

(6) Lehrern, auf die § 59 a Abs. 4 nur deswegen 
nicht anzuwenden ist, weil sie mit der Erteilung des 
in dieser Bestimmung angeführten Unterrichtes 
nicht ganzjährig, sondern nur während eines Seme
sters betraut sind, gebührt für die Dauer der Ertei
lung dieses Unterrichtes eine Dienstzulage nach 
der entsprechenden Bestimmung des § 59 a Abs. 5 
Z1. -

(7) Die Dienstzulage nach Abs. 6 gebührt, 

1. wenn der übungsschulmäßige Unterricht wäh
rend des gesamten Wintersemesters erteilt 
wurde, für die Monate September bis ein
schließlich Feber, 

2. wenn der übungsschulmäßige Unterricht wäh
rend des gesamten Sommersemesters erteilt 
wurde, für die Monate Feber bis einschließ
lich Juli, 

3. wenn der übungsschulmäßige Unterricht nur 
während eines Teiles eines Semesters erteilt 
wurde, für jeden Monat, in dem der Lehrer 
durch mehr als 14 Tage in diesem Unterricht 
verwendet wurde. 

(8) Wenn in den Fällen des Abs. 6 der Unterricht 
nur im halben Umfang des Unterrichtes an einer 
Übungsschule erteilt wird, gebührt die nach Abs. 7 
zustehende Dienstzulage im halben Ausmaß." 

32. Die Tabelle im § 60 a Abs. 2 erhält folgende 
Fassung: 

in der Zulagenstufe 
in der Jden) 

Verwen ungs- 1 2 3 4 5 
gruppe(n) 

Schilling 

L1 3479 3821 4398 4977 5553 
L 2a 3108 3354 3809 4341 4893 
L2b 2523 2881 3278 3393 3598 
L3 2218 2326 2535 2765 2995 

33. Die Tabelle im § 65 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in der 
in der Verwendung'gruppe 

Gehalts- S2 SI 
stufe 

Schilling 

1 23918 29650 
2 25 102 31384 
3 26287 33121 
4- 27468 34857 
5 28651 36594 
6 30633 38328 
7 32613 40650 
8 34594 42969 
9 36577 45287 

10 38559 47608 

34. Im § 65 Abs.3 wird d~r Betrag ,,2 157 S" 
durch den Betrag "1249 S" ersetzt. 

35. Im § 65 Abs.4 wird der Betrag ,,1 266 S" 
durch den Betrag ,,11 320 S" ersetzt. 

36. Die Tabelle lim § 72 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: I 

in der Gehaltsstufe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I 

Schilling 

8879 
9017 
9155 
9292 
9430 
9766 
9988 

10214 
10434 
10657 

37. § 73 Abs. 1 laJutet: 

,,(1) Dem Wachtbeamten gebührt eine ruhege
nußfähige Dienstzulage. Sie beträgt während der 

~_ Dauer des provisor~schen Dienstverhältnisses 237 S 
und nach der Defiditivstellung 

I 
, 

in der f erwendung,gruppe W 3 

Dienstzeit I Dienstzu1age 

Jahre Schilling 

10 
16 
22 
30 

379 
491 
691 
876 

1043 

in der yerwendung,gruppe W 2 

in der Dienstzulagenstufe 

in der 

Grundstufe 
Dienst- a) 

-stufe 1 b) 
Dienststufe 2 
Dienststufe 3 

491 
1043 
1320 
1 886 
2778 

Schilling 

in der Verwendungsgruppe W 1 
.1 

in den bei Führuo5 dines Arntscitels, der einem der 
Dienst- nachstehen argefahnen Amtstitel vergleich-
klassen bar ist 

Leutnant I 

III 
und Oberleutntnt 
IV 

Hauptmanr 

ab der Dienstklasse V' 

876 
1491 
1886 
2330 
3327 

Dienstzulage 

Schilling 

824 

989 

1 153 

1286" 
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38. Im § 73 a werden ersetzt: 

a) der Betrag ,,760 S" durch den Betrag 
,,792 S", 

b) der Betrag ,,804 S" durch den Betrag ,,838 S" 
und 

c) der Betrag ,,952 S" durch den Betrag 
,,992 S". 

44. Die Tabelle im § 78 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in der Verwendung,gruppe 

H4 H3 
in der 

Gehalts- in der Dienststufe 
stufe 

I 2 3 4 5 6 7 

Schilling 

39. Im § 73 b wird der Betrag ,,449 S" durch den 
Betrag ,,468 S" ersetzt. 

1 
2 

7796 
7841 

7999 8 104 
8046 8 151 

8205 8725 - -
8250 8827 8861 8894 

40. Die Tabelle im § 74 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in der Verwendung,gruppe 

W3 
W2 
Wl 

Schilling 

582 
682 
780 

41. Die Tabelle im § 76 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in den bei FÜhrun" eines Amtstitels, der einem der Dien'tzulage 
Dienst- nach,tehen angefühnen Amtstitel vergleich-
klassen bar ist Schilling 

Fähnrich 660 

III Leutnant 824 
und 
IV Oberleutnant 989 

Hauptmann 1 153 

ab der Dienstklasse V 1286 

42. Im § 76 a Abs. 1 werden ersetzt: 

a) der Betrag ,,904 S" durch den Betrag 
,,942 S", 

b) der Betrag ,,678 S" durch den Betrag ,,707 S" 
und 

c) der Betrag ,,450 S" durch den Betrag 
,,469 S". 

43. Im § 77 Abs. 1 wird der Betrag ,,748 S" durch 
den Betrag ,,780 S" ersetzt. 

3 7888 8092 8 196 8299 8930 8964 8998 
4 7935 8138 8243 8345 9033 9041 9155 
5 7981 8186 8290 8391 9134 9243 9358 
6 8076 8279 8383 8486 9338 9449 9565 
7 8169 8373 8476 8579 9543 9655 9769 

45. Im § 79 a wird der Betrag ,,1919 S" durch 
den Betrag ,,2 001 S" ersetzt. 

46. Im § 79 b Z 3 wird der Betrag ,,367 S" durch 
den Betrag ,,383 S" und der Betrag ,,442 S" durch 
den Betrag ,,461 S" ersetzt. 

47. Die Tabelle im § 82 a Abs. 2 erhält folgende 
Fassung: 

~ in der Verwendung,gruppe 
..c 
" " '-''5 PT9 PT8 PT7 PT6 PT 5 PT4 PT 3 PT2 PT I 
t~ 

." Schilling 

.5 

I 9 812 10280 10388 10770 10770 12300 12300 12300 15071 
2 9905 10395 10540 10902 10902 12583 12583 12583 15071 
3 10004 10531 10712 11 078 11690 12919 12919 12919 15071 
4 10109 10687 10904 11297 11 732 13 313 13322 13322 15900 
5 10220 10864 11117 11 559 II 853 13 758 13 788 14140 16777 
6 10336 11 062 11 350 11 866 12054 14253 14317 14679 17705 
7 10458 11 281 11 603 12215 12 334 14797 14913 15301 18682 
8 10586 11520 11 876 12608 12694 15391 15570 16003 19710 
9 10720 11780 12170 13045 13 134 16035 16293 16787 20785 

10 10860 12061 12484 13 525 13 653 16730 17079 17654 21912 
11 11 005 12362 12818 14 049 14252 17474 17930 18601 23088 
12 11 156 12684 13172 14616 14 930 18268 18846 19631 24314 
13 11314 13 027 13 547 15227 15688 19112 19826 20743 25590 
14 1476 13 390 13942 15881 16526 20005 20868 21938 26916 
15 1645 13 775 14357 16579 17443 20948 21975 23213 28290 
16 11 820 14179 14 792 17320 18440 21943 23147 24572 29715 
17 12000 14605 15248 18105 19516 22986 24382 26 Oll 31190 

48. Im § 82 a Abs. 3 wird der Betrag ,,2 088 S" 
durch den Betrag ,,2 177 S" und der Betrag 
,,2277 S" durch den Betrag ,,2 374 S" ersetzt. 

49. Die Tabelle im § 82 c Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in den Gehaltsstufen 
ab der Gehaltsstufe 15 auf Arbeitsplätzen der 

Verwendung,gruppe in der Dienstzulagengruppe I bi, 10 11 bis 14 

Schilling 

1 8966 11207 20172 
PT 1 2 6724 8966 17930 

3 6163 8405 11207 

1 .5603 7845 9525 
PT 2 2 2240 5043 6724 

3 1 121 2240 4483 

1 1 121 2240 3362 
PT 3 2 785 1569 2353 

3 560 897 1232 

PT 4 1 392 728 1064 

PT 5 1 224 336 448 
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50. In der Tabelle im § 82 c Abs.2 werden 
ersetzt: 

a) das Wort "Telegraphenzeugabteilung" durch 
das Wort "Fernmeldezeugabteilung" und 

in der Verwendungs gruppe in der Dienstzulagengruppe 

PT 5 A 

PT 7 A 

-

A 

PT 8 
B 

52. Im § 85 b Abs. 1 wird der Betrag ,,353 S" 
durch den Betrag ,,368 S" ersetzt. 

53. Im § 85 d Abs. 1 wird der Betrag ,,1 692 S" 
durch den Betrag ,,1 764 S" ersetzt. 

54. An die Stelle des § 86 Abs. 2 lit. abis f treten 
folgende Bestimmungen: 

,,1. Beamte der Allgemeinen Verwaltung, Wache
beamte und Berufsoffiziere 
a) in den Verwendungsgruppen E und D 

in der 
Verwendung.gruppe E, 

Dienstklasse III 

die Gehalts-
Schilling stufe 

19 10656 
20 10788 

in der 
Verwendungsgruppe D, 

Dienstklasse III 

die Gehalts-
Schilling .tufe 

18 13 195 
19 13 837 

b) in den Verwendungsgruppen A, H 1, B, 
W 1, H 2, C und W 2 

die Gehaltsstufe 
in der 

Dienst- 10 
klasse 

Schilling 

IV 18324 
V 22368 
VI 28388 
VII 40368 
VIII 54258 
IX 65374 

2. Beamte in handwerklicher Verwendung 

in der Dienstklasse 

die IV III 
Gehalts-

stufe PI P2 P3 P4 PS 

Schilling 

10 18 3.24 - - - -
18 - 13 600 13 195 - -
19 ~ 14 099 13 837 11544 10656 
20 - - - 11713 10788 

b) die Worte "Leitereiner Anmeldestelle" durch 
das Wort "Meßspezialist". 

51. Die Tabelle im § 82 c Abs. 5 erhält folgende 
Fassung: 

für die Verwendung als (im) Schilling 

Bautruppführer 672 

Dienst des Facharbeiters als 
Vorarbeiter, der im einschlä-
gigen Lehrberuf verwendet 336 wird und mit der Überwa-
chung der Tätigkeit anderer 

. Arbeiter beauftragt ist 

Omnibuslenkerdienst 1636 

Landzustelldienst, Codierer 
bei automatischen Verteil an- 336 
lagen 

3. U niversitäts(Hochschul)professoren 

für 

in der 
Gehalts

stufe 

Außerordentliche 
Universitätsprofessoren 

Ordentliche 
Universitäts(Hoch
schul)professoren 

11 
16 

4. Lehrer 

~ 
" L3 L2b I 
-c" 
~] 
" ~ 'i3 

18 18642 23330 
19 19388 24283 
20 - -

Schilling 

54164 
48644 

in der Verwendungsgruppe 

L2b2 L2b 3 L2a I L2a2 LI 

Schilling 

25288 25773 27377 31 580 -
26294 26779 28408 32871 39008 

- - - - 41006 

5. Beamte des Schulaufsichtsdienstes 

in der Verwendungsgruppe 

die S2 I SI 
Gehaltsstufe 

Schilling 

11 40542 I 49928 

LPA 

-
44 559 
46662 

6. Beamte der Post- und Telegraphenverw-altung 

18 
19 

in der Verwendungs gruppe 

55. Im § 86 Abs. 3 wird der Betrag ,,2675 S" 
durch den Betrag ,,2 7895" ersetzt. 
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ArtikelII 

Die Reisegebührenvorschrift 1955, BGBI. 
Nr. 133, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 180/1985, wird wie folgt geändert: 

Nach § 49 wird eingefügt: 
,,§ 49 a. (1) Für die mit der Teilnahme an Schul

veranstaltungen im Sinne der Verordnung des Bun
desministers für Unterricht und Kunst über die Art, 
die Anzahl und die Durchführung von Schulveran
staltungen, BGBI. Nr. 369/1974, verbundenen Auf
wendungen haben Lehrer abweichend von den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes Anspruch auf 
Reisegebühren, die unter Bedachtnahme auf die 
Art dieser Veranstaltungen und die mit der Teil
nahme an ihnen verbundenen Gegebenheiten vom 
zuständigen Bundesminister im Einvernehmen mit 
dem Bundeskanzler und dem Bundesminister für 
Finanzen durch Verordnung festzusetzen sind. 

(2) In der Verordnung sind die Ermittlungs
grundlagen der Reisekostenvergütung unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen 
zu reg~ln. Die Festsetzung der Reisezulage hat in 
der Verordnung je nach Art der Schulveranstaltung 
in einheitlichen Sätzen zu erfolgen, wobei vom 
Betrag der Tagesgebühr des Tarifes I 

1. der Gebührenstufe 3 (für Lehrer an Pflicht
schulen) und 

2. der Gebührenstufe 4 (für Lehrer an mittleren 
und höheren Schulen) 

auszugehen ist. Ein tatsächlicher Mehraufwand für 
die Nächtigung ist darüber hinaus unter Zugrunde
legung der Nächtigungskosten festzusetzen, die an 
der Schulveranstaltung teilnehmende Schüler je 
Nacht zu tragen haben." 

Artikel III 

Das Nebengebührenzulagengesetz, BGBI. 
Nr. 485/1971, zuletzt geändert durch das Bundes
gesetz BGBI. Nr. 548/1984, wird wie folgt geän
dert: 

§ 3 Abs. 1 lautet: 

,,( 1) Von den anspruchsbegründenden N ebenge
bühren hat der Beamte des Dienststandes einen 
Pensionsbeitrag zu entrichten. Der Pensionsbeitrag 
beträgt 8,5 vH." 

Artikel IV 

Das Bundestheaterpensionsgesetz, BGBI. 
Nr. 159/1958, zuletzt geändert durch das Bundes
gesetz BGBI. Nr. 548/1984, wird wie folgt geän
dert: 

Im § 10 Abs.2 und 3 werden die Hundertsätze 
des Pensionsbeitrages wie folgt festgesetzt: 

In Abs. 2 lit. a mit 10,6 vH, 
in Abs. 2 lit. b mit 8,5 vH, 
in Abs. 3 lit. a mit 2,2 vH, 
in Abs. 3 lit. b mit 1,8 vH. 

Artikel V 

Artikel IV der 31. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBI. 
Nr. 662/1977, zuletzt geändert durch das Bundes
gesetz BGBL Nr. 548/1984, wird wie folgt geän
dert: 

Die Tabelle im Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

Gehaltsstufe 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 1. und 2. Jahr 
18 ab 3. Jahr 

Artikel VI 

Gehalt 

Schilling 

15317 
15317 
15317 
15317 
16468 
18762 
19913 
21062 
22208 
23360 
24507 
25657 
26806 
27953 
28456 
28953 
29452 
29951 

Art. XII Abs. 1 zweiter Satz der 41. Gehaltsge
setz-Novelle, BGBI. Nr.656/1983, zuletzt geän
dert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 548/1984, 
lautet: 

"Diese Dienstzulage beträgt, wenn er in diesem 
Gegenstand dauernd unterrichtet, 812 S je Monats
wochenstunde. " 

Artikel VII 

Für die Zeit bis zum Ablauf des 31. Dezember 
1985 wird das Gehaltsgesetz 1956 wie folgt geän
dert: 

1. § 59 b Abs. 1 lautet: 

,,(1) An Hauptschulen, an Sonderschulen, die 
nach dem Lehrplan einer Hauptschule geführt wer
den, und in Polytechnischen Lehrgängen gebührt 
den Lehrern für die Dauer einer der nachstehenden 
Verwendungen eine' Dienstzulage. Die Dienstzu
lage beträgt für 

1. Lehrer in den Unterrichtsgegenständen 
Deutsch, Mathematik bzw. Lebende Fremd
sprache 
a) 449 S, wenn sie in einer Schülergruppe 

oder Klasse leistungsdifferenzierten 
Unterricht erteilen, 

b) 561 S, wenn sie in zwei oder mehr Schü
lergruppen oder Klassen im selben Unter
richtsgegenstand leistungsdifferenzierten 
Unterricht erteilen, 
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c) 674 S, wenn sie in zwei oder mehr Schü
lergruppen oder Klassen in verschiedenen 
Unterrichtsgegenständen leistungsdiffe
renzierten Unterricht erteilen, 

2. Fachkoordinatoren für die Unterrichtsgegen
stände Deutsch, Mathematik bzw. Lebende 
Fremdsprache 
a) 449 S, . wenn sie an der betreffenden 

Schule die U~terrichtstätigkeit der Lehrer 
für insgesamt fünf bis elf, 

b) 561 S, wenn sie an der betreffenden 
Schule die Unterrichtstätigkeit der Lehrer 
insgesamt für mindestens zwölf 

Schülergruppen zu koordinieren haben, 

3. Leiter einer Hauptschule, einer Sonderschule, 
die nach dem Lehrplan einer Hauptschule 
geführt wird, und eines als selbständige 
Schule geführten Polytechnischen Lehrganges 
sowie Lehrer, die mit der Leitung einer sol
chen Schule betraut sind, 
a) 449 S, wenn an der betreffenden Schule in 

weniger als 60 Schülergruppen, 
b) 561 S, wenn an der betreffenden Schule in 

mindestens 60 Schülergruppen 
leistungsdifferenzierter Unterricht erteilt 
wird, 

4. Leiter einer sonstigen allgemeinbildenden 
Pflichtschule mit angeschlossenem Polytech
nischen Lehrgang und Lehrer, die mit der Lei
tung einer solchen Schule betraut sind, 225 S. 

Der Anspruch nach den Z 1 bis 4 besteht auch w~h
rend des Beobachtungszeitraumes, der am Begmn 
des Schuljahres der Einstufung in die einzelnen 
Leistungsgruppen vorangeht." 

2. Im § 82 a Abs. 2 lauten die für die Verwen
dungsgruppe PT 5 vorgesehenen Bezugsansätze : 

in der Verwendungsgruppe 
in der 

Gehaltsstufe PT 5 

Schilling 

1 10200 
2 10351 
3 11180 
4 11230 
5 11353 
6 11547 
7 11813 
8 12 151 
9 12576 

10 13080 
11 13 660 
12 14 315 
13 15045 
14 15852 
15 16732 
16 17689 
17 18720 

3. In der Tabelle im § 86 Abs. 2 lit. f wird in der 
Gehaltsstufe 18 der Verwendungsgruppe PT 5 der 
Betrag ,,18769" durch den Betrag ',,19751" 
ersetzt. 

Artikel VIII 

(1) In der Zeit vom 1. September 1985.bis zum 
31. August 1986 ist § 59 b Abs.l Z 2 I1t. ades 
Gehaltsgesetzes 1956 auch dann ~nzuwe?de~, 
wenn der Fachkoordinator die Untemchtstäugkelt 
der Lehrer zwar nicht für die dort vorgesehenen 
fünf bis elf Schülergruppen, sondern lediglich für 
drei Schülergruppen zu koordinieren hat. Die 
Dienstzulage beträgt in diesem Fall 60 v H der dort 
vorgesehenen Dienstzulage. 

(2) In der Zeit vom 1. September 1985 .bls zum ' 
31. August 1988 ist § 59 b Abs ... 1 Z 2 ht. ades 
Gehaltsgesetzes 1956 auch dann anzuwenden, 
wenn der Fachkoordinator die Unterrichtstätigkeit 
der Lehrer zwar nicht für' die dort vorgesehenen 
fünf bis elf Schülergruppen, sondern lediglich für 
vier Schülergruppen zu koordinieren hat. Die 
Dienstzulage beträgt in diesem Fall 80 vH der dort 
vorgesehenen Dienstzulage. 

(3) Ergeben sich bei der Anwendung der Ab~. 1 
oder 2 Restbeträge von 50 g und mehr, so smd 
diese auf volle Schillingbeträge aufzurunden, erge
ben sich Restbeträge von weniger als 50 g, so sind 
diese zu vernachlässigen. 

(4) In der Zeit vom 1. September .1987 bis zum 
31. August 1988 ist § 59 b Abs. 1 Z 211t. bund d des 
Gehaltsgesetzes 1956 auch dann anzuwenden, 
wenn der Fachkoordinator die Unterrichtstätigkeit 
der Lehrer zwar nicht in den dort vorgesehenen 
vier Schulstufen, sondern lediglich in drei Schulstu
fen zu koordinieren hat. 

(5) § 59 b des Gehaltsgese~zes 1956 ist au~ jene 
Fachkoordinatoren, die für Ihre Fachkoordmato
rentätigkeit eine Abgeltung nach den Verordnun
gen BGBI. Nr. 104/1976 oder BGBI. Nr.484/1977 
erhalten, nicht anzuwenden. 

Artikel IX 

(1) Es treten in Kraft: 

1. Art. VII Z 2 und 3 mit 1. März 1985, 
2. Art. VII Z 1 und Art. VIII mit 1. September 

1985, . 
3. die Art. I und III bis VI mit 1. Jänner 1986, 
4. Art. 11 mit 1. Feber 1986. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgese~es 
ist die Bundesregierung, in AngelegenheIten 
jedoch, die nur den Wirkungsbereic~ ~ines Bundes
ministers betreffen, dieser BundesmInIster betraut. 
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VORBLATT 

Problem: 

Ziel: 

a) Das geltende Gehaltsabkommen mit den vier Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes endet am 
31. Dezember 1985. Für die Zeit danach ist eine Neuregelung vorzunehmen. 

b) Durch Gehaltsabkommen wurde auch eine etappenweise Erhöhung des Pensionsbeitrages verein
bart. 

c) Von Dienstnehmerseite wurde gefordert, als Vergütung für die Dienstwohnung eines Schulwartes 
oder eines in ähnlicher Verwendung stehenden Beamten, dem dienstlich eine Aufsichts- oder 
Betreuungspflicht obliegt, jene Vergütung vorzusehen, die Hausbesorger nach Maßgabe des 
Hausbesorgergesetzes, BGBI. Nr. 16/1970, zu leisten haben. 

d) Mit Beginn des Schuljahres 1985/86 ist für Lehrer der UnterrichtsgegenStände Deutsch, Mathe
matik und Lebende Fremdsprache an Hauptschulen durch die Einführung eines nach Leistungs
gruppen differenzierten Unterrichts gegenüber dem bisherigen Regelschulwesen eine Mehrbela
stung entstanden. 

e) Übungskindergärtnerinnen mit der Befähigung für Sonderkindergärtnerinnen an Übungskinder
gärten und Sondererzieher unterscheiden sich, wenn sie nicht zusätzlich eine Reifeprüfung auf
weisen, in ihrer dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung nicht von Sonderkindergärtnerinnen 
an anderen Kindergärten und von Erziehern. 

f) Die Bezugsansätze der Verwendungsgruppe PT 5 bieten hinsichtlich ihrer Höhe für die Beamten 
der Post- und Telegraphenverwaltung in vergleichbaren Verwendungen der Allgemeinen Verwal
tung keinen Anreiz, von der Möglichkeit eines Schemawechsels Gebrauch zu machen. 

a) Valorisierung der Bezüge der öffentlich Bediensteten unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Lage, insbesondere der Geldwertentwicklung, und sozialer Aspekte. 

b) Gesetzliche Regelung, die der oben dargestellten Vereinbarung entspricht. 
c) Gesetzliche Regelung, die sicherstellt, daß von dieser Personengruppe als Vergütung für die 

Dienstwohnung nur die Nebenkosten zu leisten sind. Es soll damit eine Verbesserung für eine ein
kommensschwächere Gruppe von Beamten erfolgen. 

d) Sachgerechte Abgeltung der Mehrbelastung, die an den Hauptschulen entstanden ist. 
e) Abgeltung der im Vergleich höheren Qualifikation der Ausbildung und Tätigkeit. 
f) Schaffung eines Anreizes für einen Schemawechsel. 

Inhalt: 

a) Entsprechend einem am 5. November 1985 abgeschlossenen Gehaltsabkommen sollen die Bezüge 
der Beamten und Vertragsbediensteten mit Ausnahme der Haushaltszulage ab 1. Jänner 1986 bei 
.einer Laufzeit bis Zum 31. Dezember 1986 um 4,25 vH, mindestens aber um 500 S, erhöht werden. 
Abweichend hievon werden die Bezüge der Bediensteten unter 18 Jahren, soweit sie unter dem 
Anfangsgehalt eines Beamten der Verwendungsgruppe E liegen, um 6,43 vH erhöht. 

b) Erhöhung des Pensionsbeitrages ab 1. Jänner 1986 von 8 auf 8,5 vH. 
c) Ab 1. Jänner 1986 soll die Vergütung für die Dienstwohnung eines Schulwartes oder eines in ähn

licher Verwendung stehenden Beamten, dem dienstlich eine Aufsichts- oder Betreuungspflicht 
obliegt, weder eine Grundvergütung noch die Betriebskosten oder die öffentlichen Abgaben, son
dern lediglich die Nebenkosten beinhalten. ' 

d) Abgeltung der Mehrbelastung durch eine Dienstzulage. 
e) Abgeltung der höheren Qualifikation der Ausbildung und Tätigkeit durch eine Dienstzulage. 
f) Gestaltung der Bezugsansätze der Verwendungsgruppe PT 5 in einer Höhe, die die für vergleich

bare Verwendungen in der Allgemeinen Verwaltung vorgesehenen Besoldungshöhe voll abdeckt. 

Alternativen: 

Keine. 
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Kosten: 

Der Entwurf erfordert folgende Mehrkosten gegenüber dem jeweiligen Vorjahr: 

1985 1986 1987 1988 

für Millionen Schilling 

die allgemeine Anhebung der Bezüge ab 1. Jänner 1986 
unter Berücksichtigung der Anhebung des Pensions-
beitrages ................................... . 

Abgeltung des leistungsdifferenzierten Unterrichts an 
Hauptschulen ...................... :......... 41 

Dienstzulage für bestimmte Übungskindergärtnerinnen, 
für Sondererzieher und für Lehrer an Berufspädago-
gischen Akademien und an Pädagogischen Instituten 
(im Rahmen der Aus- und Fortbildung für Lehrer an 
berufsbildenden Schulen) in den fachwissenschaftli-

6505 

89,5 

chen und fachdidaktischen Unterrichtsgegenständen 0,8 

Schemakorrektur in der Verwendungsgruppe PT 5 . . . . . . 17 3 

39,2 39,2 

11 

1989 

25,1 

-------------------------------
Summe. . . 58 6 598,3 39,2 39,2 25,1 

Die im Entwurf vorgesehene Regelung der Vergütung für eine Dienstwohnung bedingt für das Jahr 
1986 und die Folgejahre Mindereinnahmen des Bundes von jeweils 4,8 Millionen Schilling. 

Die übrigen im Entwurf vorgesehenen Maßnahmen verursachen keine Mehrkosten. 

Mit den angeführten Beträgen sind auch die vergleichbaren Maßnahmen erfaßt, die im gleichzeitig 
eingebrachten Entwurf einer 36. Vertragsbedienstetengesetz'-Novelle, einer BDG-Novelle 1985 und im 
Entwurf einer entsprechenden Änderung der Bundesbahn~Besoldungsordnung und der Dienst- und Lohn
ordnung der Österreichischen Bundesbahnen enthalten sind. 

782 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 11 von 20

www.parlament.gv.at



782 der Beilagen 

Erläuterungen 

Der vorliegende Gesetzesentwurf berücksichtigt 
das Ergebnis der Verhandlungen zwischen dem 
Verhandlungskomitee der Gebietskörperschaften 
und den vier Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes über eine Erhöhung der Bezüge im öffent
lichen Dienst. Nach dem am 5. November 1985 
erzielten Gehaltsabschluß sollen die Bezüge der 
öffentlich Bediensteten mit Ausnahme der Haus
haltszulage ab 1. Jänner 1986 um 4,25 vH, minde
stens aber um 500 Schilling, erhöht werden. Für die 
Bediensteten der Österreichischen Bundesforste 
und die Vertrags bediensteten werden jedoch, wenn 
diese Bediensteten das 18. Lebensj ahr noch nicht 
vollendet haben, die Bezüge, wenn sie unter dem 
Anfangsgehalt der Beamten der Verwendungs
gruppe E liegen, um 6,43 vH erhöht. Die Laufzeit 
des Abkommens endet mit 31. Dezember 1986. 

Bereits im Gehaltsabkommen voml. Dezember 
1983 ist vereinbart worden, die damals mit 7 vH 
festgesetzten Pensionsbeiträge in vier Etappen um 
je 0,5 vH auf insgesamt 9 vH anzuheben. Die erste 
Etappe trat mit 1. Jänner 1984 in Kraft, die zweite 
Etappe mit 1. Jänner 1985. Die bei den folgenden 
Etappen sollen gemeinsam mit den nächsten beiden 
Gehaltsabkommen wirksam werden. Dementspre
chend soll nun der Pensionsbeitrag mit 1. Jänner 
1986 von 8 vH auf 8,5 vH erhöht werden. 

Im übrigen wird auf die Erläuterungen zu den 
einzelnen Bestimmungen des Entwurfes verwiesen. 

Zu Art. I Z 1: 

Hier wird lediglich eine Zitierung an die durch 
diesen Entwurf vorgesehene Änderung des § 60 
angepaßt. 

Zu Art. I Z 2: 

Wie bereits in der Einleitung zu den Erläuterun
gen ausgeführt wurde, soll der Pensions beitrag auf 
Grund einer Vereinbarung des Verhandlungskomi
tees der Gebietskörperschaften mit den vier 
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes in vier 
Etappen auf letztlich 9 vH angehoben werden. Die 
vorliegende Änderung stellt die dritte Etappe dar. 
Sie bewirkt mit 1. Jänner 1986 eine Anhebung des 
Pensionsbeitrages von 8 vH auf 8,5 vH. -

Zu Art. I Z 3: 

Durch diese Ergänzung des § 24 soll sicherge
stellt werden, daß Beamte, die als Schulwart oder in 
einer ähnlichen Verwendung dienstlich eine Auf
sichts- oder Betreuungspflicht zu erfüllen haben, 
künftig lediglich den Vergütungsfaktor der Neben
kosten, nicht mehr jedoch die Grundvergütung, die 
Betriebskosten und die öffentlichen Abgaben zu 
tragen haben. 

Der § 24 sieht in der bisher geltenden Fassung 
nur den globalen Begriff der Vergütung vor, der 
durch Rundschreiben des Bundeskanzleramtes im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Finanzen betreffend Dienst- und Naturalwohnun
gen (GZ 58 181-4a/73, GZ 923101l20-II/3/77, 
GZ 923101l6-II/3/78, GZ 923101l7-II/3/79, 
GZ 923 101l85-1I/2182, GZ 923 101l27-II/2/83 
und GZ 923 101l15-II/2/84) in folgende 'Vergü
tungsfaktoren unterteilt wurde: 

1. in die Grundvergütung, die das Nutzungsent
geltfür die Dienst- oder Naturalwohnung ist, 

2. die Betriebskosten, die die Summe der Ausla
gen für Wasser- und Abwassergebühr, Kosten 
für Rauchfangkehrer, für Kanalräumung, für 
Stiegenhausbeleuchtung, für Hausversiche
rung, für Hausverwaltung und für Hausbesor
ger beinhalten, 

3. die öffentlichen Abgaben, die im wesentlichen 
die Grundsteuer beinhalten, sowie 

4. die Nebenkosten, die insbesondere die Ausla
gen für Heizung, Warmwasseraufbereitung, 
Stromkosten, Waschküchenbenützungsbei
trag, Nutzungsentgelt für Garagen, Garagen
abstellplatz oder PKW-Abstellplatz usw. 
erfassen. 

Da der Begriff der N~benkosten in das Gehalts- . 
gesetz 1956 neu eingeführt werden soll, enthält die 
Bestimmung des Entwurfes eine demonstrative Auf
zählung der wesentlichsten Nebenkosten. Eine 
taxative Aufzählung der Nebenkosten ist nicht 
möglich, da die Ausstattung von Dienstwohnungen 
bundesweit zu unterschiedlich ist. Unter diesem 
Begriff werden aber alle jene Auslagen zu verstehen 
sein, die weder zur Grundvergütung, noch zu den 
Betriebskosten oder zu den öffentlichen Abgaben 
zu zählen sind. 
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Zu Art. I Z 4 bis 22, 24 bis 49 und 51 bis 55: 

Die angeführten Bestimmungen regeln die Erhö
hung der Bezugsansätze des Gehaltsgesetzes 1956. 

Zu Art. I Z 23: 

Im gleichzeitig eingebrachten Entwurf einer 
BDG-Novelle 1985 werden die Einstufungsvoraus
setzungen für Lehrer an Berufspädagogischen Aka
demien in den fachwissenschaftlichen und fachdi
daktischen Unterrichtsgegenständen der bisher ein
getretenen Entwicklung des Schulrechts angepaßt. 
In diesem Zusammenhang wird die im § 59 Abs. 4 
vorgesehene Dienstzulagenregelung um den in Z 2 
angeführten Fall ergänzt. 

Zu Art. I Z 28 und Art. VII Z 1: 

Gemäß § 18 Abs. 3 des Schulorganisationsgeset
zes, BGBI. Nr. 24211962, in der Fassung der 
7. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBI. 
Nr. 365/1982, sind die Schüler an Hauptschulen ab 
Beginn des Schuljahres 1985/86 in den Unterrichts
gegenständen Deutsch, Mathematik und Lebende 
Fremdsprache entsprechend der Einstufung in drei 
Leistungsgruppen in Schülergruppen zu unterrich
ten. Gemäß § 21 Abs.2 des Schulorganisationsge
setzes obliegt es der Ausführungsgesetzgebung der 
Länder, festzulegen, bei welcher Schülerzahl eigene 
Schülergruppen einzurichten sind. 

Zur Koordination der Unterrichtstätigkeitder in 
den leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen 
unterrichtenden Lehrer im Hinblick auf die 
Erleichterung der Umstufung in andere Leistungs
gruppen und die Durchführung des Förderunter-

. richts ist die Bestellung eines Fachkoordinators 
erforderlich. Gemäß der Verordnung BGBI. 
Nr. 135/1985 ist der Fachkoordinator bei minde
stens fünf Schülergruppen in den einzelnen Unter
richtsgegenständen zu bestellen. Derartige Fachko
ordinatoren waren' bereits in den Schulversuchen 
tätig; schulrechtlich sind die Fachkoordinatoren im 
§ 54 ades Schulunterrichtsgesetzes, BGB!. Nr. 139/ 
1974, in der Fassung der 3. Schulunterrichtsgesetz
Novelle, BGBI. Nr. 367/1982, verankert. 

Durch die Neuordnung an den Hauptschulen 
ergibt sich auch für den Schulleiter eine Mehrbela
stung, die ebenfalls abzugelten ist. Da der Begriff 
"Hauptschule" auch Übungshauptschulen umfaßt, 
gebührt die für Schulleiter vorgesehene Dienstzu
lage auch Abteilungsvorständen an Pädagogischen 
Akademien, die eine Übungshauptschule leiten. 

Die Neuregelung soll mit 1. September 1985 in 
Kraft treten. Art. I enthält bereits die ab 1. Jänner 
1986 mit den auf Grund des Gehaltsabkomrriens 
erhöhten Beträgen ausgestattete Regelung. Für die 
Zeit vom 1. September 1985 bis zum 31. Dezember 
1985 ist die im Art. VII Z 1 des Entwurfes ange
führte Fassung des § 59 b Abs. 1 anzuwenden. 

Zu Art. I Z 31: 

Im § 60 Abs. 3 Z 3 des Entwurfes wird für 
Übungskindergärtnerinnen der Verwendungs
gruppe L 2 b 1 mit der Befähigung für Sonderkin
dergärtnerinnen, die eine qualifizierte Betreuung 
behinderter Kinder an Übungskindergärten aus
üben, eine Dienstzulage vorgesehen. Sie sollen 
damit gegenüber den ebenfalls in die Verwen
dungsgruppe L 2 b 1 eingestuften Übungskinder
gärtnerinnen und Sonderkindergärtnerinnen her
vorgehoben werden, da sie beide Befähigungen auf
weisen und beide Tätigkeiten ausüben. 

§ 60 Abs. 5 sieht eine ähnliche Hervorhebung für 
Erzieher der Verwendungsgruppe L 2 b 1 mit der 
Befähigung und Verwendung als Sondererzieher 
vor, die behinderte Kinder betreuen. In die Ver
wendungsgruppe L 2 b 1 sind nämlich auch jene 
Erzieher eingestuft, die keine Befähigung bzw. 
Verwendung als Sondererzieher aufweisen. Die 
Dienstzulage gebührt im halben Ausmaß der im 
§ 59 a Abs. 3 für die Betreuung von mehrfach 
behinderten Kindern vorgesehenen Dienstzulage. 

Zu Art. I Z 47 und 54 und Art. VII Z 2 und 3: 

Gemäß Art. II Abs.2 der BDG-Novelle BGBI. 
Nr. 659/1983 ist mit 1. März 1985 die zweite 
Etappe der Neuregelung des Postschemas wirksam 
geworden. Mit diesem Tag sind die dienst- und 
besoldungsrechtlichen Regelungen bezüglich der 
Verwendungsgruppen PT 5 und PT 6 auch für jene 
Beamten, die der betreffenden Besoldungsgruppe 
noch nicht angehörten, in Kraft getreten. Im 
Gegensatz zu den übrigen Verwendungsgruppen 
des neuen Postscherrias haben sich die Bezugsan
sätze der Verwendungs gruppe PT 5 als derart 
gering 'erwiesen, daß die der Besoldungsgruppe der 
Beamten der Allgemeinen Verwaltung angehören
den Beamten des Betriebsdienstes' der Post- und 
Telegraphenverwaltung von der Möglichkeit des 
Übertrittes in diese neue Verwendungsgruppe nur 
in einer geringen Zahl von Fällen Gebrauch 
gemacht haben. 

Da ein Verbleib eines Großteils der für die Ver
wendungsgruppe PT 5 in Betracht kommenden 
Beamten im Schema der Allgemeinen Verwaltung 
nicht im Sinne einer sauberen Trennung zwischen 
dem genannten Bereich und der neuen Besoldungs
gruppe der Beamten der Post- und Telegraphenver
waltung liegt, ist für diese eine Verwendungs
gruppe eine gezielte Schemakorrektur erforderlich. 
Diese Korrektur soll rückwirkend mit 1. März 
1985 in Kraft treten, da die Option für das neue 
Schema gemäß Art. II Abs.3 der BDG-Novelle 
BGBI. Nr. 659/1983 auf dieses Datum zurück
wirkt, wenn die betreffende Erklärung binnen Jah
. resfrist abgegeben wird. Während Art. I des Ent
wurfes die ab 1. Jänner 1986 anzuwendenden 
BezugsansätZe enthält, regelt Art. VII Z 2 und 3 die 
für die Zeit vom 1. März 1985 bis zum 31. Dezem
ber 1985 maßgebenden Ansätze. 
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Zu Art. I Z 50: 

Hier werden organisatorische Änderungen bzw. 
Umbenennungen im Fernmeldedienst der Post
und Telegraphenverwaltung berücksichtigt. 

Zu Art. 11: 

Auf Grund dieser Bestimmung hat der Bundes-
- minister für Unterricht, Kunst und Sport eine Ver

ordnung zu erlassen, derzufolge Leqrer, die an 
Schulveranstaltungen im Sinne der Verordnung des 
Bundesministers für Unterricht und Kunst über die 
Art, die Anzahl und die Durchführung von Schul
veranstaltungen, BGB!. Nr. 369/1974, teilnehmen, 
in teilweiser Abweichung von den Bestimmungen 
der RGV 1955 Reisegebühren beziehen. Die teil
weise Abweichung von den Bestimmungen der 
RGV 1955 ist in der besonderen {\rt und Aufgaben
steIlung der Veranstaltungen begründet. 

Zu Art. 111: 

Auch der Pensionsbeitrag nach dem Nebenge
bührenzulagengesetz wird von 8 vH auf 8,5 vH 
angehoben. Auf die Ausführungen zum § 22 des 
G:ehaltsgesetzes 1956 wird verwiesen. 

Zu Art. IV: 

Die verschiedenen Pensionsbeitragssätze des 
Bundestheaterpensionsgesetzes werden im selben 
Verhältnis angehoben, wie der Pensionsbeitrag 
nach dem Gehaltsgesetz 1956. 

Zu Art. V: 

Durch die 31. Gehaltsgesetz-Novelle wurde die 
Besoldung der Universitäts (Hochschul) assistenten 
neu geregelt. Art. IV der angeführten Novelle sollte 
Bezugsminderungen, die in Einzelfällen beim Über
tritt in das neue System eintreten konnten, vermei
den. Die in dieser Regelung enthaltene Bezugsta
belle wird entsprechend dem Abkommen vom 
5. November 1985 ebenfalls um den Hundertsatz 
der allgemeinen Bezugserhöhung valorisiert. 

Zu Art. VI: 

Ebenfalls valorisiert wird die im Art. XII der 
41. Gehaltsgesetz-Novelle vorgesehene Dienstzu
lage für Klassenlehrer an Volksschulen, die in der 
verbindlichen Übung "Lebende Fremdsprache" 
Unterricht erteilen. 

Zu Art. VIII: 

Art. VIII Abs. 1 bis 3 berücksichtigt den 
Umstand, daß in der Einführungsphase des lei
stungsdifferenzierten Unterrichts an Hauptschulen 
auch dann ein Fachkoordinator bestellt wird, wenn 
im betreffenden Unterrichtsgegenstand mindestens 
drei (im Schuljahr 1985/86) bzw. vier Schülergrup
pen (in den Schuljahren 1986/87 und 1987/88) 
zustande kommen. Die Dienstzulage wird aliquo
tiert. 

Im Schuljahr 1987/88 wird der leistungsdifferen
zierte Unterricht in den ersten, zweiten und dritten 
Klassen, aber noch nicht in den vierten Klassen der 
Hauptschule gehalten werden. Nach Art. VIII 
Abs. 4 soll dem Fachkoordinator in diesem Schul
jahr die erhöhte Dienstzulage gemäß § 59 b Abs. 1 
Z 2lit. bund d des Gehaltsgesetzes 1956 auch dann 
gebühren, wenn er den leistungsdifferenzierten 
Unterricht in allen drei von der Neuregelung erfaß
ten Schulstufen zu koordinieren hat. 

Art. VIII Abs. 5 legt fest, daß Fachkoordinatoren 
für die Zeiträume, in denen sie noch den leistungs
differenzierten Unterricht im auslaufenden Schul
versuch zu koordinieren haben und -hiefür die für 
die Durchführung dieses Schulversuches vorgese
hene Abgeltung erhalten, keinen Anspruch auf 
zusätzliche Abgeltung durch die für Fachkoordina-' 
toren vorgesehene Dienstzulage haben. 

Zu Art. IX: 

Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten der einzel
nen Bestimmungen des Entwurfes und enthält die 
Vollziehungsklausel. 
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Textgegenüberstellung 
In die nachfolgende Textgegenüberstellung werden Neuregelungen, denen kein bisheriger Text gegenübersteht oder die nur Änderungen von Bezugsansätzen beinhal, 

ten, nicht aufgenommen. 

neu alt 

Gehaltsgesetz 1956 
Art. I Z 1: 

§ 13. (11) Dienstzulagen, auf die § 58 Abs. 7, § 59a Abs. 5, § 59b, § 60 Abs. 8 
oder § 60a anzuwenden sind, bleiben vom Abs. 10 unberührt. 

Art. I Z 2: 

§ 22. (2) Der Pensionsbeitrag beträgt 8,5 vH der Bemessungsgrundlage. Diese 
besteht aus 

1. dem Gehalt, 
2. den als ruhegenußfähig erklärten Zulagen und 
3. den einen Anspruch auf eine Zulage zum Ruhegenuß 'begründenden Zula-

gen, 
die der besoldungsrechtlichen Stellung des Beamten entsprechen. Den Pensions
beitrag in der im ersten Satz angeführten Höhe hat der Beamte auch von den 
Teilen der Sonderzahlung zu entrichten, die den .unter Z 1 bis 3 genannten 
Geldleistungen entsprechen. Für Zeiträume, in denen die Wochen dienstzeit des 
Beamten nach den §§ 50a und 50b BDG 1979 herabgesetzt ist, umfaßt die 
Bemessungsgrundlage die in Z 1 bis 3 angeführten Geldleistungen in der Höhe, 
wie sie sich aus § 13 Abs. 10 und 11 ergibt. 

Zu Art. I Z 23: 

§ 59. (4) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2a 2, die 
1. an Pädagogischen Akademien, Religionspädagogischen Akademien oder 

Berufspädagogischen Akademien in Didaktik und Schulpraktischer Ausbil
dung sowie in ergänzenden Studienveranstaltungen, 

2, an Berufspädagogischen Akademien in den fachwissenschaftlichen und 
fachdidaktischen Unterrichtsgegenständen, 

3. an Akademien für Sozialarbeit in den Unterrichtsgegenständen der Metho
dik der Sozialarbeit, der ergänzenden Unterrichtsveranstaltungen und der 
Praktika 

unterrichten und die Ernennungserfordernisse für die. entsprechenden Verwen
dungen in der Verwendungsgruppe L 1 erfüllen, gebührt für die Dauer einer sol
chen Verwendung eine Dienstzulage im Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwi-

§ 13. (11) Dienstzulagen, auf die § 58 Abs. 7, § 59a Abs. 5, § 59b, § 60 Abs. 6 
oder § 60a anzuwenden sind, bleiben vom Abs. 10 unberührt. 

§ 22. (2) Der Pensionsbeitrag beträgt 8 vH der Bemessungsgrundlage. Diese 
besteht aus 

1. dem Gehalt, 
2. den als ruhegenußfähig erklärten Zulagen und 
3. den einen Anspruch auf eine Zulage zum Ruhegenuß begründenden Zula-

gen, 
die der besoldungsrechtlichen Stellung des Beamten entsprechen. Den Pensions
beitrag in der im ersten Satz angeführten Höhe hat der Beamte auch von den 
Teilen der Sonderzahlung zu entrichten, die den unter Z 1 bis 3 genannten 
Geldleistungen entsprechen. Für Zeiträume, in denen die Wochen dienstzeit des 
Beamten nach den §§ 50a und 50b BDG 1979 herabgesetzt ist, umfaßt die 
Bemessungsgrundlage die in Z 1 bis 3 angeführten Geldleistungen in der Höhe, 
wie sie sich aus § 13 Abs. 10 und 11 ergibt. 

§ 59. (4) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2a 2, die an Pädagogischen Aka
demien, Religionspädagogischen Akademien oder Berufspädagogischen Akade
mien in Didaktik und schulpraktischer Ausbildung sowie in ergänzenden Unter
richtsgegenständen oder an Akademien für Sozialarbeit in den Unterrichtsge
genständen der Methodik der Sozialarbeit, der ergänzenden Unterrichtsveran
staltungen und der Praktika unterrichten und die Ernennungserfordernisse für 
die entsprechenden Verwendungen in der Verwendungsgruppe L 1 erfüllen, 
gebührt für die Dauer einer solchen Verwendung eine Dienstzulage im Ausmaß 
des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Gehalt und dem Gehalt, der ihnen im 
Falle ihrer ÜbersteIlung in die Verwendungsgruppe L 1 gebühren würde. § 58 
Abs. 7 gilt sinngemäß. 
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schen ihrem Gehalt und dem Gehalt, das ihnen im Falle ihrer Überstellung in die 
Verwendungsgruppe LI gebühren würde. § 58 Abs. 7 gilt sinngemäß. 

Art. I Z 28: 

§ 59b. (1) An Hauptschulen, an Sonderschulen, die nach dem Lehrplan einer 
Hauptschule geführt werden, und in Polytechnischen Lehrgängen gebührt den 
Lehrern für die Dauer einer der nachstehenden Verwendungen eine Dienstzu
lage. Die Dienstzulage beträgt für 

1. Lehrer in den Unterrichtsgegenständen Deutsch, Mathematik bzw. 
Lebende Fremdsprache 
a) 468' S, wenn sie in einer Schülergruppe oder Klasse leistungsdifferen

zierten Unterricht erteilen, 
b) 585 S, wenn sie in zwei oder mehr Schülergruppen oder Klassen im sel

ben Unterrichtsgegenstand leistungsdifferenzierten Unterricht erteilen, 
c) 703 S, wenn sie in zwei oder mehr Schülergruppen oder Klassen in ver

schiedenen Unterrichtsgegenständen leistungsdifferenzierten Unter
richt erteilen, 

2. Fachkoordinatoren für die Unterrichtsgegenstände Deutsch, 'Mathematik 
bzw. Lebende Fremdsprache 
a) 468 S, wenn sie an der betreffenden Schule in weniger als vier Schulstu

fen die Unterrichtstätigkeit der Lehrer für insgesamt fünf bis elf, 
b) 585 S, wenn sie an der betreffenden Schule in vier Schulstufen die 

Unterrichtstätigkeit der Lehrer für insgesamt fünf bis elf, 
c) 585 S, wenn sie an der betreffenden Schule in weniger als vier Schulstu
. fen die Unterrichtstätigkeit der Lehrer insgesamt für mindestens zwölf, 
d) 703 S, wenn sie an der betreffenden Schule in vier Schulstufen die 

Unterrichtstätigkeit der Lehrer insgesamt für mindestens zwölf 
Schülergruppen zu koordinieren haben, 

3. Leiter einer Hauptschule, einer Sonderschule, die nach dem Lehrplan einer 
Hauptschule geführt wird, und eines als selbständige Schule gefilhrten 
Polytechnischen Lehrganges sowie Lehrer, die mit der Leitung einer sol
chen Schule betraut sind, 
a) 468 S,.wenn an der betreffenden Schule in weniger als 60 Schülergrup

pen, 
b) 585 S, wenn an der betreffenden Schule in mindestens 60 Schülergrup

pen 
leistungsdifferenzierter Unterricht erteilt wird, 

alt 

§ 59b. (1) Im Polytechnischen Lehrgang gebührt den Lehrern für die Dauer 
einer der nachstehenden Verwendungen eine Dienstzulage. Die Dienstzulage 
beträgt für 

1. Lehrer in den Unterrichtsgegenständen Deutsch bzw. Mathematik 
a) 449 S, wenn sie in einer Schülergruppe oder Klasse leistungsdifferen

zierten Unterricht erteilen, 
b) 561 S, wenn sie in zwei oder mehr Schülergruppen oder Klassen lei

stungsdifferenzierten Unterricht erteilen, 

.-
0'-

2. Fachkoordinatoren für die Unterrichtsgegenstände Deutsch bzw. Mathe
matik 449 S, sofern an der betreffenden Schule der Unterricht in Deutsch '-J 

bzw. Mathematik in mindestens fünf Schülergruppen erfolgt, ~ 
3. Leiter eines Polytechnischen Lehrganges als selbständige Schule und Leh- p.. 

rer, die mit der Leitung einer solchen Schule betraut sind, 449 S, ~ 
4. Leiter einer sonstigen allgemeinbildenden Pflichtschule mit angeschlosse- ~ 

nem Polytechnischen Lehrgang und Lehrer, die mit der Leitung einer sol- . ~ 
chen Schule betraut sind, 225 S. g 

Der Anspruch nach den Z 1 bis 4 besteht auch während des Beobachtungszeit
raumes, der am Beginn des Schuljahres der Einstufung in die einzelnen Lei
stungsgruppen vorangeht. 
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4. Leiter einer sonstigen allgemeinbildenden Pflichtschule mit angeschlosse
nem Polytechnischen Lehrgang und Lehrer, die mit der Leitung einer sol
chen Schule betraut sind, 235 S. 

Der Anspruch nach den Z 1 bis 4 besteht auch während des Beobachtungszeit
raumes, der am Beginn des Schuljahres der Einstufung in die einzelnen Lei
stungsgruppen vorangeht. 

Art. I Z 31: 

§ 60. (3) Für die Dauer der betreffenden Verwendung gebührt 
1. Lehrern (Kindergärtnerinnen) der Verwendungsgruppe L 3, die - ohne 

die im § 58 Abs. 5 Z 3, 4 oder 5 angeführten Befähigungen aufzuweisen -
in einer der in diesen :6estimmungen angeführten Verwendungen beschäf
tigt' werden, 

2. Religionslehrern der Verwendungsgruppe L 3, die an Hauptschulen, Son
derschulen oder Polytechnischen Lehrgängen verwendet werden, 

3. Übungskindergärtnerinnen der Verwendungsgruppe L 2b 1 mit der Befähi
gung für Sonderkindergärtnerinnen, die eine qualifizierte Betreuung behin
derter Kinder an Übungskindergärten ausüben, 

eine Dienstzulage von 389 S. Sie erhöht sich bei den an Polytechnischen Lehr
gängen verwendeten Lehrern um 325 S. § 58 Abs. 7· gilt sinngemäß. 

(4) Abs. 3 ist auf Lehrer der Verwendungsgruppe L 2b 1, die das Ernennungs
erfordernis für diese Verwendungsgruppe ausschließlich nach Z 26.2 lit. b oder 
Z 26.8 der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllen, sinngemäß mit der Maßgabe anzu
wenden, daß die Dienstzulage 117 S und die für die Verwendung an Polytechni
schen Lehrgängen vorgesehene Erhöhung der Dienstzulage 97 S beträgt; Abs. 1 
ist auf diese Lehrer nicht anzuwenden. 

(5) Erziehern der Verwendungsgruppe L 2b 1 mit der Befähigung und Ver
wendung als Sondererzieher, die nicht die Voraussetzungen des § 59a Abs. 3 
erfüllen, gebührt eine Dienstzulage in halber Höhe der Dienstzulage nach § 59a 
Abs.3. 

alt 

§ 60. (3) Lehrern (Kindergärtnerinnen) der Verwendungsgruppe L 3, die -
ohne die im § 58 Abs. 5 Z 3, 4 oder 5 angeführten Befähigungen aufzuweisen -
in einer der in diesen Bestimmungen angeführten Verwendungen beschäftigt 
werden, sowie Religionslehrern der Verwendungsgruppe L 3, die an Hauptschu
len, Sonderschulen oder Polytechnischen Lehrgängen verwendet werden, 
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine. Dienstzulage von 373 S; sie 
erhöht sich bei den an Polytechnischen Lehrgängen verwendeten Lehrern um 
312 S; § 58 Abs.7 gilt sinngemäß. Der erste Satz ist auf Lehrer der Verwen
dungsgruppe L 2b 1, die das Ernennungserfordernis für diese Verwendungs
gruppe ausschließlich nach Z 26.2 lit. b oder Z 26.8 der Anlage 1 zum BDG 1979 
erfüllen, sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Dienstzulage 112 S 
und die für die Verwendung an Polytechnischen Lehrgängen vorgesehene Erhö
hUrig der Dienstzulage 93 S beträgt; Abs. 1 ist auf diese Lehrer nicht anzuwen
den. 

(4) Lehrern, auf die § 59a Abs. 4 nur deswegen nicht anzuwenden ist, weil sie 
mit der Erteilung des in dieser Bestimmung angeführten Unterrichtes nicht ganz
jährig, sondern nur während eines Semesters. betraut sind, gebührt für die Dauer 
der Erteilung dieses Unterrichtes eine Dienstzulage nach der entsprechenden 
Bestimmung des § 59a Abs. 5 Z 1. 

(5) Die Dienstzulage nach Abs. 4 gebührt, 
1. wenn der übungsschulmäßige Unterricht während des gesamten Winterse

mesters erteilt wurde, für die Monate September bis einschließlich Feber, 
2. wenn der übungsschulmäßige Unterricht während des gesamten Sommer

semesters erteilt wurde, für die Monate Feber bis einschließlich Juli, 
3. wenn der übungsschulmäßige Unterricht nur während eines Teiles eines 

Semesters erteilt wurde, für jeden Monat, in dem der Lehrer durch mehr 
als 14 Tage in diesem Unterricht verwendet wurde. 
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(6) Lehrern, auf die § 59a Abs. 4 nur deswegen nicht anzuwenden ist, weil sie 
mit der Erteilung des in dieser Bestimmung angeführten Unterrichtes nicht ganz
jährig, sondern nur während eines Semesters betraut sind, gebührt für die Dauer 
der Erteilung dieses Unterrichtes eine Dienstzulage nach der entsprechenden 
Bestimmung des § 59a Abs. 5 Z 1. 

(7) pie Dienstzulage nach Abs. 6 gebührt, 
1. wenn der übungsschulmäßige Unterricht während des gesamten Winterse

mesters erteilt wurde, für die Monate September bis einschließlich Feber, 
2. wenn der übungs schulmäßige Unterricht während des gesamten Sommer

semesters erteilt wurde, für die Monate Feber bis einschließlich Juli, 
3. wenn der übungsschulmäßige Unterricht nur während eines Teiles eines 

Semesters erteilt wurde, für jeden Monat, in dem der Lehrer durch mehr 
als 14 Tage in diesem Unterricht verwendet wurde. 

(8) Wenn in den Fällen des Abs. 6 der Unterricht nur im halben Umfang des 
Unterrichtes an einer Übungsschule erteilt wird, gebührt die nach Abs. 7 zuste
hende Dienstzulage im halben Ausmaß. 

Art I Z 50: 

§ 82c. (2) Den Dienstzulagengruppen werden folgende Richtfunktionen zuge
wiesen: 

in der der im 
Verwen- Dienst-
dungs- zulagen- Postdienst Posuutodienst Femmelde-
gruppe gruppe dienst 

Leiter der Postau- Leiter des Fern-

1 tobetriebsleitung meldebetriebsam-- Wien tes Wien, Graz 
oder Linz 

Leiter einer sonsti- Leiter eines sonsti-
PT 1 2 - gen Postautobe- gen Fernmeldebe-

triebsleitung triebsamtes 

Stellvertreter des Stellvertreter des 

3 - Leiters einer Post- Leiters eines Fern-
autobetriebsleitung , meldebetriebsam-

tes 

alt 

(6) Wenn in den Fällen des Abs. 4 der Unterricht nur im halben Umfang des 
Unterrichtes an einer Übungsschule erteilt wird, gebührt die nach Abs. 5 zuste
hende Dienstzulage im halben Ausmaß. 

§ 82c. (2) Den Dienstzulagengruppen werden folgende Richtfunktionen zuge
wiesen: 

in der der im 
Verwen- Dienst-
dungs- zulagen- Postdienn Postautodienst Femmelde~ 
gruppe gruppe dienst 

Leiter der Postau- Leiter des Fern-

1 - tobetriebsleitung meldebetriebsam -
Wien tes Wien, Graz 

oder Linz 

Leiter einer sonsti- Leiter eines sonsti-
PT 1 2 - gen Postauto be- gen Fernmeldebe-

triebsleitung triebsamtes 

Stellvertreter des Stellvertreter des 

3 - Leiters einer Post- Leiters eines Fern-
autobetriebsleitung meldebetriebsam -

tes 
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in der der im in der 
Verwen- Dienst- Verwen-
dungs- zulagen- Postdienst Postautodienst 

Fernmelde-
gruppe gruppe dienst 

dungs-
gruppe 

Leiter eines Post- Leiter der Postau- Leiter der teehni-

1 amtes L Klasse tohauptwerkstätte sehen Stelle in 
erster Stufe einern Fernmelde-

betriebsamt 

Leiter eines Post- Leiter einer Ver- Leiter eines 
amtes L Klasse waltungsabteilung Betriebsbezirkes 
zweiter Stufe in einer Postauto- mit mehr als 

PT2 2 betriebsleitung 15 000 T eilneh-
mern oder eines PT2 

Betriebsbezirkes B 
in einern Fernmel-
debetriebsamt 

Leiter eines Post- Leiter einer Post- Leiter der Strom-
3 amtes L Klasse garage I versorgungsauf-

dritter Stufe sicht 

Leiter eines Post- Leiter einer Post- Leiter einer Fern-
1 amtes IL Klasse 

erster Stufe 
garage 11 meldezeugabtei-

lung 

Leiter eines Post- Leiter einer Post- Meßspezialist 
PT3 2 amtes·IL Klasse garage III 

zweiter Stufe 
PT3 

Leiter eines Post-
3 amtes 11. Klasse - -

dritter Stufe 

Leiter eines Post- Leiter einer Post- Heimaufsicht in 
PT4 1 amtes 11. Klasse garage IV einern Lehrlings-

vierter Stufe heim 
PT4 

PT5 1 Leiter eines Post- -
amtes 111. Klasse - PT5 

alt 

der im 
Dienst-

zulagen-
gruppe Postdienst Postautodienst 

Leiter eines Post- Leiter der Postau-

1 amtes I. Klasse tohauptwerkstätte 
erster Stufe 

Leiter eines Post- Leiter einer Ver-
amtes L Klasse waltungsabteilung 
zweiter Stufe in einer Postauto-

2 betriebsleitung 

Leiter eines Post- Leiter einer PoSt-
3 amtes I. Klasse 

dritter Stufe 
garage I 

Leiter eines Post- Leiter einer Post-
1 amtes H. Klasse 

erster Stufe 
garage II 

Leiter eines Post- Leiter einer Post-
2 amtes H. Klasse garage III 

zweiter Stufe 

Leiter eines Post-
3 amtes H. Klasse -

dritter Stufe 

Leiter eines Post- Leiter einer Post-
1 amtes II. Klasse 

vierter Stufe 
garage IV 

1 Leiter eines Post-
amtes IlI. Klasse -

, 

Fernmelde-
dienst 

Leiter der teehni-
sehen Stelle in 
einern Fernmelde-
betriebs amt 

Leiter eines 
Betriebsbezirkes 
mit mehr als 
15 000 Teilneh-
mern oder eines 
Betriebsbezirkes B 
in einern Fernmel-
debetriebsamt 

Leiter der Strom-
versorgungsauf-
sicht 

Leiter einer Tele-
Craphenzeugabtei-
ung 

Leiter einer 
Anmeldestelle 

-

Heimaufsicht in 
einern Lehrlings-
heim 

-
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neu alt 

Nebengebührenzulagengesetz· 

Art. III: 

§ 3. (1) Von den anspruchsbegründenden Nebengebühren hat der Beamte des 
Dienststandes einen Pensionsbeitrag zu entrichten. Der Pensionsbeitrag beträgt 
8,5 vH. 

§ 3. (1) Von den anspruchsbegründenden Nebengebühren hat der Beamte des 
Dienststandes einen Pensionsbeitrag zu entrichten. Der Pensionsbeitrag beträgt 
8vH. 
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